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I. NOVELLIERUNG 
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Wiener Regeln und Wiener Mediationsregeln 2021

 Die Regeln wurden zuvor in 2001, 2006, 2013, 2016 (Mediation) und 
2018 novelliert

 Seit 1. Juli 2021 sind die neuen VIAC Schieds- und Mediationsregeln in 
Kraft

 6 Anhänge

 Vier Bereiche: 

 Neue Technologien
 Änderungen, um Verfahren effizienter zu führen
 Änderungen um die neue Entwicklungen am Markt widerzuspiegeln
 Änderungen bei den Kosten



5

Neue Technologien

 Die Wiener Regeln halten nun ausdrücklich fest, dass mündliche 
Verhandlungen in personam oder auf andere Weise (z.B. über 
Videokonferenztechnologie durchgeführt werden können)

 siehe dazu das "Vienna Protocol- A Practical Checklist for Remote Hearings"; 

 Des Weiteren ist nun ausdrücklich und klarstellend festgehalten, dass das 
Schiedsgericht zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens berechtigt ist, die 
Parteien in ihrem Bemühen um einem Vergleich zu unterstützen (Artikel 
28 Abs 3 WR).

 Der OGH hat in einer international wegweisenden Entscheidung 
(18 ONc 3/20s) die Zulässigkeit elektronischer Verhandlungen in 
Schiedssachen ausdrücklich bestätigt. 

https://www.viac.eu/images/documents/The_Vienna_Protocol_-_A_Practical_Checklist_for_Remote_Hearings_FINAL.pdf
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Steigerung der Verfahrenseffizienz
 Eine weitere Bestimmung zur Steigerung der Verfahrenseffizienz enthält 

Artikel 32 Abs 2 WR, der nunmehr eine Frist für die Erlassung des 
Schiedsspruchs normiert. 

 Ein Schiedsspruch ist nach spätestens drei Monate zu erlassen. 

 Das Schiedsgericht kann nunmehr in jedem Stadium des 
Schiedsverfahrens auf Antrag einer Partei eine Kostenentscheidung 
gemäß Artikel 44 Abs 1 Z 1.2 und Z 1.3 fällen und Zahlung anordnen 
(Artikel 38 Abs 3 WR) und muss diesbezüglich nicht auf den 
Endschiedsspruch warten.



NEUE ENTWICKLUNGEN AM 
MARKT
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 Prozessfinanzierung oder das sogenannte „Third Party Funding“ wird 
mittlerweile in vielen Verfahren verwendet. 

 Mit der Definition in Artikel 6 Z 1.9 sowie einer Bestimmung in Artikel 
13a WR sollen dafür die Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

 vor allem um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Schiedsrichter durch entsprechende Offenlegungen zu 
gewährleisten.
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Prozessfinanzierung 



VIAC als Ernennende Stelle (Anhang 4)
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VIAC als Administrierende Stelle (Anhang 5)



Musterklausel für VIAC als Ernennende Stelle
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Musterklausel für VIAC als Administrierende 
Stelle



ANPASSUNG DER 
KOSTENTABELLE FÜR 
VERWALTUNGSKOSTEN UND 
SCHIEDSRICHTERHONORARE
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 Anpassung der Schiedsrichterhonorare 

 geringe Anpassung ab einem Streitwert von EUR 200.000
 ca. 10% Anpassung zwischen EUR 1 Mio und EUR 15 Mio
 marktgerechte Anpassung im Maximalbereich (ab EUR 200 Mio)

 Anpassung der Verwaltungskosten

 keine Änderung bis zu einem Streitwert von EUR 100.000
 Refinanzierung der Serviceleistungen
 Anpassung an andere Schiedsinstitutionen
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Überblick
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WR und WMR 2021
Änderungen bei den Kosten
 Bei der Festsetzung der Kostenvorschüsse sowie der Schiedsrichterhonorare hat die 

VIAC-Generalsekretärin mehr Flexibilität, um auf die größere Komplexität vor allem 
bei Mehrparteienverfahren einzugehen (Artikel 42 und 44 WR).

 Die Kostentabelle in Anhang 3 wurde ebenfalls überarbeitet. 

 Während die Einschreibegebühr und Verwaltungskosten für niedrige Streitwerte 
gleich geblieben sind, wurden die Verwaltungskosten ab einem Streitwert von EUR 
100.000 und die Schiedsrichterhonorare ab einem Streitwert von EUR 200.000 erhöht, 
um einerseits 

 der Komplexität in Verfahren sowie 
 den erweiterten Serviceleistungen von VIAC (HighQ File-Sharing Plattform, 

elektronische Case-Management-Datenbank) Rechnung zu tragen. 



Vergleich Verwaltungskosten –
Wiener Regeln 2018 vs. 2021
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Vergleich Honorare ESR –
Wiener Regeln 2018 vs. 2021
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MUSTER-SCHIEDSKLAUSEL UND 
MUSTER-MEDIATIONSKLAUSELN

NEUE MUSTERKLAUSELN FÜR 
ARB-MED-ARB VERFAHREN 
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Überarbeitung der Musterschiedsklausel 
(Anhang 1)
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Muster-Mediationsklauseln
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Optionale Bestimmungen für die 
Mediationsklauseln

20



II. VIAC SCHIEDS- UND 
MEDIATIONSORDNUNG 
FÜR 
INVESTITIONSVERFAHREN
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 Nathalie Voser:
"Es war höchste Zeit, dass sich eine europäische Institution 
dransetzte, spezifische Investment Rules zu schaffen, da auch die 
besten Schiedsregeln für kommerzielle Verfahren für die besonderen 
Interessen, die in Investitionsverfahren eine Rolle spielen, nie in 
gleicher Weise geeignet sind. Die VIAC war dazu besonders geeignet 
schon wegen der Nähe zu Osteuropäischen Staaten and Investoren, 
die ein besonderes Interesse an europäischen Arbitration Rules für 
Investitionsstreitigkeiten haben werden."

 Lucia Raimanova:
"Eine erschwingliche und fortschrittliche Alternative, die auch für 
Investitionsstreitigkeiten mit niedrigerem Streitwert geeignet ist."
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Zitate zur VIAC Schieds- und Mediationsordnung für 
Investitionsverfahren



Überblick 
 Eine von unserem Präsidiumsmitglied Claudia Annacker geleitete Arbeitsgruppe

bestehend aus Vertretern des VIAC Präsidiums und Sekretariats hat diese neue 
Verfahrensordnung erarbeitet.

 Sie basiert weitgehend auf dem bewährten Konzept der VIAC Schiedsordnung-
und Mediationsordnung für Handelsstreitigkeiten („Wiener Regeln“), ergänzt
durch für Investitionsverfahren wichtige Besonderheiten.

 Musterschiedsklausel und Mustermediationsklauseln für Investitionsverfahren.

 VIAC als Ernennende Stelle (nach Anhang 4 der Wiener Regeln für 
Investitionsverfahren) oder Administrierende Stelle (nach Anhang 5 der Wiener 
Regeln für Investitionsverfahren) 

 Eigene Bestimmungen für die Durchführung von Mediationen bei 
Investitionsstreitigkeiten, und auch ARB-MED-ARB Kombinationen sind möglich.

 Eine kostengünstige Alternative, die auch für Investitionsstreitigkeiten mit 
niedrigerem Streitwert geeignet ist.
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Überblick der wichtigsten Bestimmungen

 Kann in einem Vertrag, einem Abkommen, einem Gesetz oder einem 
anderen Instrument getroffen werden, oder die Vereinbarung gründet 
sich auf einem Angebot einer Partei in einem Vertrag, einem Abkommen, 
einem Gesetz oder einem anderen Instrument, das anschließend von der 
anderen Partei auf beliebige Weise angenommen wird, einschließlich 
durch die Einleitung eines Schiedsverfahrens durch diese andere Partei.

 Haben die Parteien vereinbart, ihre Streitigkeiten einem 
Schiedsverfahren nach den Wiener Regeln für Investitionsverfahren zu 
unterwerfen, so gilt es als vereinbart, dass das Schiedsverfahren von 
VIAC administriert wird.
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Überblick der wichtigsten Bestimmungen II
 Eine nicht an der Streitigkeit beteiligte Vertragspartei hat das Recht, 

schriftliche Stellungnahmen zu Fragen der Auslegung eines Abkommens 
abzugeben, das Gegenstand der Streitigkeit ist und aufgrund dessen die 
Streitigkeit dem Schiedsverfahren unterworfen wurde. 

 Die Einrede der Unzuständigkeit des Schiedsgerichts ist spätestens mit 
dem ersten Vorbringen zur Sache nach Konstituierung des 
Schiedsgerichts zu erheben.

 Ein Antrag zu vorzeitigen Abweisung, in dem die Partei den Sachverhalt 
und die Rechtsgrundlage, auf die sie ihren Antrag stützt, darzulegen hat, 
muss spätestens 45 Tage nach der Konstituierung des Schiedsgerichts 
oder der Einbringung der Klagebeantwortung gestellt werden.
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Überblick der wichtigsten Bestimmungen III

 Eine Bestimmung über Prozessfinanzierung, um die Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Schiedsrichter durch entsprechende Offenlegungen 
zu gewährleisten.

 Der Schiedsspruch ist spätestens 6 Monate nach der letzten mündlichen 
Verhandlung über den Entscheidungsgegenstand oder nach Einreichung 
des letzten Schriftsatzes darüber zu erlassen.
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 Bei der Festsetzung der Kostenvorschüsse sowie der 
Schiedsrichterhonorare hat die VIAC-Generalsekretärin mehr Flexibilität, 
um auf die größere Komplexität der Fälle in Investitionsverfahren 
einzugehen (Artikel 42 und 44 WRI).

 Die Kostentabelle in Anhang 3 entspricht der Kostentabelle für 
Handelsstreitigkeiten, die ab 1.7.2021 neu erlassen wurde. 

 VIAC bleibt dennoch im internationalen Vergleich für Parteien von 
Investitionsverfahren aus Kostensicht sehr attraktiv; gleichzeitig wird 
sichergestellt, dass Schiedsrichter für anspruchsvolle Verfahren mit 
hohen Streitwerten fair entlohnt werden.
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Kosten



Vergleich Kosten – VIAC vs. SCC/ICSID
2/2
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III.  ANHANG 6, ERGÄNZENDE 
REGELN FÜR ERBRECHTLICHE 
STREITIGKEITEN
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Anhang 6

Anhang 6 enthält ergänzende Regeln für erbrechtliche Streitigkeiten, 
die den Besonderheiten von letztwillig angeordneten Schiedsverfahren 
Rechnung tragen.
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Internationale Schiedsinstitution
der Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

T +43 (0)5 90 900 4398
F +43 (0)5 90 900 216
E office@viac.eu
W www.viac.eu

Vielen Dank!
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